
PROTOKOLL 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eichgraben zur Beschlussfassung von Bausperren im Umlaufweg 
gemäß§ 51 Abs. 6 NÖ Gemeindeordnung, am 26. April 2021: 

Zusendung der Beschlussfassungspunkte am Montag, den 19.4.2021, 12:03 Uhr: 

Beschlussfassungspunkte/Tagesordnung 

Punkt 1. Abänderung Bausperre v. 2021 / Grundstücke >1400m2 sind nicht teilbar 
Punkt 2. Bausperre Geländeveränderungen 

Email Empfängerliste, siehe Beilage Ausdruck Einladung : 

VP: Bürgermeister Georg Ockermüller, Vbgm Ing. Johannes Maschl, GfGR Anton 
Rohrleitner, GfGR Ing. Bernhard Gruber, GfGRin Stefanie Anderlik, Ruth Waberer, Katja 
Giessauf, Ing. Halim Redzep, Gerda Niemetz, Markus Otta, LAbg Dr. Martin Michalitsch, 01 
Alireza Sarvari, Birgit Teufel 
GRÜNE: NAbg. Dr. Elisabeth Götze, GfGR Michael Pinnow, GfGR Ruth Lerz, Franz Kraic, 
Florian Schönwiese, Gisela Groyer, Mag. Richard Henner 
Liste Gemeinsam: Thomas Lingler, Ing. Johannes Trenk 
SPÖ: Ernst Singer, Andreas Höbart 
GLU: Helga Maralik 

Schriftführung: AL Ing. Andreas Binder 

Bürgermeister Ockermüller bringt am 19.4.2021 (mit Email vom 19.4.2021) den Gemeinderätinnen und 
Gemeinderäten die schon im Vorfeld besprochenen und von Frau DI Böhm (Raumplanungsbüro Paula) 
ausgearbeiteten Bausperren zur Kenntnis: 

Punkt 1. Abänderung Bausperre v. 2021 / Grundstücke >1400m2 sind nicht teilbar 
In der Gemeinde Eichgraben wurde im Dezember 2019 bereits eine Bausperre mit dem Ziel der 
inhaltlichen Überarbeitung des Bebauungsplanes im Bauland Wohngebiet und Bauland 
Wohngebiet max. 2 Wohneinheiten verordnet. 
In der Zwischenzeit hat sich gezeigt, dass durch die Maßnahmen der Bausperre eine geordnete 
Unterteilung von Grundstücken unter Berücksichtigung der örtlichen Rahmeribedingungen und 
die dadurch entstehende Auslastung der nicht ausreichend gesteuert werden kann. Vor einer 
Teilung von Flächen, oder einer Abänderung bereits bestehender Parzellierungsstrukturen ist 
bereits genauer zu überlegen, ob eine geordnete Siedlungsent-wicklung in den betroffenen 
Bereichen noch zusätzlich durch planliche Festlegungen im Bebauungsplan (Baufluchtlinien, 
Freiflächen, etc.) geregelt werden muss. Daher soll die vorliegende Bausperre dahingehend 
abgeändert werden, dass geplante Grundteilungen oder Änderungen der Grundstücksgrenzen 
im Bereich von einer betroffenen Gesamtfläche von über l.400m2 Größe während der 
Bausperre nicht zulässig sind. 
Zur Sicherung der Herstellung und Verbesserung der örtlichen Infrastruktur, soll jedoch eine 
Ausnahme für Grenzänderungen für die Verbreiterung von öffentlichen Verkehrsflächen 
vorgesehen werden. Diese sind als einzige Ausnahme bei betroffenen Grundflächen von über 
l.400m2 auch während der Bausperre zulässig.
Weiters wurde mit Überlegungen zur Regelung der harmonischen Gestaltung der Bauwerke, der 
geplante Überarbeitung der Inhalte des Bebauungsplanes, noch ein neuer zu-sätzlicher Aspekt 
hinzugefügt. Dementsprechend soll der Bausperre auch noch inhaltliche Vorgaben zur Bauform 
der Hauptgebäude im Sinne des §56 hinzugefügt werden.
Die bestehende Bausperre soll daher in Bezug auf diese Punkte abgeändert bzw. inhaltlich
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ergänzt werden. Der Zeitraum der Geltung der Bausperre bleibt unverändert. 
Beilage B Erläuterungen zur Bausperre Abänderung 

Beilage C Verordnung Bausperre 

Punkt 2. Bausperre Geländeveränderungen 

Das Gemeindegebiet von Eichgraben befindet sich aufgrund der bestehenden topographischen 
und geologischen Beschaffenheit und der dadurch entstehenden Hanglagen in einem 
besonderen Raum. 
Im laufe der letzten Jahre hat sich gezeigt, dass jegliche Art der Veränderungen des Geländes 
im Bauland und im Grünland daher einer besonderen Beobachtung unterzogen werden muß. 
Daher plant die Gemeinde Eichgraben eine Überarbeitung des Bebauungsplanes im Hinblick auf 
die geordnete, kontrollierte Durchführung von Geländeveränderungen und der Zulässigkeit 
von Geländeveränderungen. 
Insgesamt soll damit langfristig für das Siedlungsgebiet von Eichgraben eine an die realen 
Nutzungsbedingungen angepasste, gesicherte Veränderung des Geländes geschaffen werden. 
Daher soll nun mit dem Ziel der Überarbeitung der Festlegungen des Bebauungsplanes eine 
Bausperre verordnet werden. 
Beilage D Erläuterungen zur Bausperre Geländeveränderung 

Beilage E Verordnung Bausperre 

Aufgrund der Dringlichkeit der Angelegenheit dieser beiden Bausperren ersucht Bürgermeister Ockermüller 
gemäß§ 51 Abs. 6 NÖ Gemeindeordnung, die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte mit Beschlussfassung 
im Umlaufweg, um diese Verordnungen ehestmöglich erlassen zu können und ersucht weiter unter 
Einhaltung des Fristenlaufes um Stimmabgabe und Email-Beantwortung bis Freitag, 23. April 2021. 

Ergänzend wird angemerkt, dass die beiden Beschlusspunkte bereits in der Fraktionsbesprechung am 13. 
April mit allen Fraktionen vorbesprochen wurde. 

Beilagen zum Protokoll: 

A .... Email Einladung 19.4.2021 
B . . . . Erläuterungen zur Bausperre Abänderung 

C . . . . Verordnung Bausperre 

D .... Erläuterungen zur Bausperre Geländeveränderung 

E .. .. Verordnung Bausperre 

F .... Antwort-Emails Nr. 1 bis Nr. 25 zur Beschlussfassung im Umlauf 

Termine nächste Sitzung Gemeinderat: Montag, 10. Mai 2021, 19:00 Uhr 
Montag, 28. Juni 2021, 19:00 Uhr 

Protokoll zur Beschlussfassung verfasst durch Amtsleiter Ing. Binder, am 26.4.2021. 

Unterschriften: 










































































